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Vereinbarung über die pharmazeutische Dienstleistung (pDL) der 
“Erweiterten Medikationsberatung bei Polymedikation“

Der/die Versicherte befindet sich in ambulanter, häuslicher Versorgung und nimmt aktuell und voraussichtlich 
auch über die nächsten 28 Tage mindestens 5 Arzneimittel (verschiedene, ärztlich verordnete, systemisch wir-
kende Arzneimittel / Inhalativa) in der Dauermedikation ein bzw. wendet diese an. Der/die Versicherte willigt in 
die Erbringung der pDL ein und bindet sich zur Inanspruchnahme an die als Vertragspartner gewählte Apotheke. 
Der/die Versicherte sichert zu, die Erbringung der pDL aktiv zu unterstützen und der Apotheke alle dazu erforder-
lichen Angaben zu machen, insbesondere hinsichtlich der Medikation, der Erkrankungen sowie ggf. relevanter 
Laborwerte.

Sie nehmen mehr als vier Arzneimittel dauerhaft ein und 
fühlen sich trotzdem nicht so richtig gut dabei?

Mit einer kostenfreien professionellen Medikationsanalyse 
prüfen wir das Zusammenwirken Ihrer Arzneimittel, um 
Neben- oder Wechselwirkungen vorzubeugen. 
Diese Dienstleistung beinhaltet insbesondere die umfas-
sende Erhebung der Gesamtmedikation sowie darauf auf-
bauend die pharmazeutische Risikoüberprüfung. Hierdurch 
sollen mögliche Probleme wie Doppelmedikationen, Inter-
aktionen und Anwendungsprobleme erkannt werden. Bei 
Problemen werden zur Optimierung der Arzneimittelthe-
rapie Vorschläge entwickelt. Diese werden ggf. mit dem 
Arzt/der Ärztin und mit dem/der Versicherten besprochen 
und Lösungen vereinbart. Der/die Versicherte erhält einen 
aktuellen und risikogeprüften Medikationsplan.  



Die Angaben des/der Versicherten und seine/ihre Bestätigung der Anspruchsvoraussetzungen, welche bei erst-
maliger Erbringung durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung und bei wiederholter Erbringung anlässlich der 
Quittierung erfolgt, sind Grundlage der Erbringung der pDL durch die Apotheke.

Der/die Versicherte kann die Inanspruchnahme der pDL ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung 
schriftlich (per Post, Telefax, E-Mail) kündigen. Bei einer Kündigung während der Erbringung der pDL kann diese 
grundsätzlich erst nach Ablauf von 12 Monaten nach Abbruch der Leistung bzw. bei erheblichen Umstellungen 
(definiert als mindestens 3 neue / andere systemisch wirkende Arzneimittel / Inhalativa innerhalb von 4 Wochen 
als Dauermedikation) erneut in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus besteht für beide Vertragsparteien 
das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Außerdem bestätigt der/die Versicherte durch die Unterschrift den 
Erhalt der vollständig erbrachten pDL.

Ort, Datum, Unterschrift des/der Versicherten 

Zum Verbleib in der Apotheke (Kopie für den Versicherten/die Versicherte)

Ort, Datum, Unterschrift des/der Versicherten Ort, Datum, Unterschrift des Mitarbeitenden der 
Apotheke

Ich bestätige, dass bei mir während der letzten 12 Monate keine „Erweiterte Medikationsberatung bei Polyme-
dikation“ durchgeführt wurde bzw. dass bei meiner Medikation erhebliche Umstellungen vorgenommen wurden 
(definiert als mindestens 3 neue / andere systemisch wirkende Arzneimittel / Inhalativa innerhalb von 4 Wochen 
als Dauermedikation).

Nachfolgend quittiere ich den Erhalt der pDL „Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation“:

Bei erneuter Leistungserbringung: Bestätigung der 
Anspruchsberechtigung und Quittierung des Erhalts
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